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Infosheet 
 

Marco Polo II (2007-2013): Antragsrunde 2012 eröffnet  
 
EU-Förderausschreibung: Marco Polo II Programme – Call 2011 Einreichfrist: 16. Jänner 2012 (16.00 Uhr Ortszeit Brüssel) Fördermittel: 56,87 Mio EUR 
 
Mit 21. Oktober 2011 hat die Europäische Kommission die Antragsrunde 2012 für das EU-Förderprogramm zur Verlagerung von Straßengüterverkehren auf nachhaltige 
Verkehrsmittel "Marco Polo II" (2007-2013) eröffnet. Ziel der aktuellen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für (1) Aktionen zur Verkehrsverlagerung, 
(2) katalytische Aktionen, (3) Meeresautobahnen, (4) Verkehrsvermeidung und (5) gemeinsame Lernaktionen ist es, den Zuwachs des Straßengüterverkehrs auf alternative 
umweltfreundliche Verkehrsträger wie Wasser und Schiene zu verlagern.  

Programmziele: 
Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung von Dienstleistungen für die Verlagerung von Straßengüterverkehr auf umweltfreundliche Verkehrsträger (Kurzstrecken-
seeverkehr, Schiene, Binnenschifffahrt), für Projekte in der mit hohen Risiken behafteten Anlaufphase. Projektvorschlägen mit Bestbewertungen werden Förderverträge für 
die Dauer von bis zu fünf Jahren angeboten. Die Höchstförderquote beträgt (wie 2010) 2 EUR / 500 Tonnenkilometer für Straßengüterverkehr, der auf andere Verkehrsträ-
ger verlagert wurde. Die Maßnahmen des aktuellen Aufrufs zielen auf die Umsetzung der in der Europa 2020 Strategie formulierten Ziele für ein nachhaltiges Wachstum. 

Förderfähige AntragstellerInnen: 
Aktionen können von einem Einzelunternehmen oder von einem Konsortium aus zwei oder mehr Unternehmen mit Sitz in den EU-Mitgliedstaaten bzw. einem der Pro-
grammländer beantragt werden. Programmländer sind: die 27 EU-Mitgliedstaaten, Kroatien, Norwegen, Island und Liechtenstein. Weiters ist das Programm offen für nahe 
gelegene Drittstaaten, jeweils mit Rücksicht auf die für die betreffenden Länder vereinbarten Verfahrensweisen. 

Förderfähige Projekte: 
Die einzureichenden Projekte im Bereich Güterverkehrsdienstleistungen dürfen frühestens mit 1. Juli 2010 angelaufen sein bzw. müssen spätestens mit 1. Juli 2013 starten. 

Antragstellung: 
Die Antragstellung ist in allen EU-Sprachen möglich, im Sinne einer zügigen Abwicklung wird jedoch Englisch empfohlen. Anträge sind per Einschreiben (Datum des 
Poststempels)  oder per Kurier/persönlich gegen Empfangsbestätigung (Tag & Uhrzeit) einzureichen.   
Detaillierter Antragsleitfaden (nur auf Englisch verfügbar): http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/files/calls/docs/2011/call2011_annex2_how_to_prepare_en.pdf 

 
Ausschreibungstext & Antragsunterlagen  (nur auf Englisch verfügbar): 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-packs/2011/index_en.htm 
Weiterführende Informationen: 

Marco-Polo-Helpdesk: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/contacts/index_en.htm 
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